
Bitte Kopie der letzten Stromrechnung beilegen! 
(entfällt bei Umzug)

Original dieses Vertrages an die EWS. Der Durchschlag ist für Sie. 
Für Stromheizung bitte Sondervertrag anfordern.

4. Lieferpreis
Für die Lieferung von elektrischer Energie am vereinbarten Ab-
nahmeort wird aufgrund des derzeit gültigen Tarifes wahlweise
in Rechnung gestellt:

19,90 Cent/kWh (inkl. 0,5 Sonnencents netto Förderanteil)

20,50 Cent/kWh (inkl. 1,0 Sonnencents netto Förderanteil)

21,69 Cent/kWh (inkl. 2,0 Sonnencents netto Förderanteil)

Es gilt der Preis von 19,90 Cent/kWh, wenn nichts angekreuzt ist.

Grundpreis inkl. Eintarifzähler 5,90 Euro /Monat

Die genannten Preise sind Endpreise und enthalten die zur Zeit gültige
Umsatzsteuer von 19% sowie die Stromsteuer in der zur Zeit gültigen ge-
setzlichen Höhe.

5. Zahlungsangaben
Die EWS bitten die Kundin/den Kunden, der EWS für anfallende
Abschlags- und Rechnungsbeträge widerruflich eine Einzugser-
mächtigung zu erteilen:

Name der Kontoinhaberin / des Kontoinhabers

Name und Ort des Kreditinstituts

Bankleitzahl

Kontonummer

Name / Unterschrift der Kontoinhaberin / des Kontoinhabers

6. Sonstiges
Die umseitigen „Allgemeinen Regelungen zur Stromlieferung der
Elektrizitätswerke Schönau“ sind Bestandteil dieses Vertrages.
Der Stromliefervertrag wird zu dem in unserer Bestätigung ge-
nannten Termin wirksam.

7. Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Angaben von Gründen
innerhalb von zwei Wochen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail)
widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Beleh-
rung. Der Widerruf ist zu richten an unten stehende Anschrift der
EWS/Fax-Nr. bzw. E-Mail Adresse. Im Falle des wirksamen
Widerrufs ist für bereits geleistete Lieferungen Ersatz zu leisten.

Ort, Datum

Unterschrift der Kundin / des Kunden

Geschäftsführung: Ursula Sladek und Martin Halm
Handelsregistereintrag: HRB 700365 beim AG Freiburg im Breisgau
Bankverbindungen: Sparkasse Schönau / BLZ 680 528 63 / Kto. 170 393 06
GLS Gemeinschaftsbank Bochum / BLZ 430 609 67 / Kto. 309 219 01

Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH
Friedrichstr. 53 - 55 / 79677 Schönau
Telefon: 07673 -88 85 - 0 / Fax: - 19 / info@ews-schoenau.de
www.ews-schoenau.de

Lieferanschrift
(Bitte geben Sie bei Wohnungswechsel Ihre neue Adresse an)

Name, Vorname, Firma, Verein etc.

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon Fax

E-Mail

Bei Wohnungswechsel bitte folgende Daten eintragen und den Vertrag
möglichst vor dem Einzug absenden.

Datum der Wohnungsübernahme/Schlüsselübergabe

Zählernummer der neuen Wohnung

Ungefährer Jahresverbrauch

Rechnungsanschrift (falls abweichend von Lieferanschrift)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

1. Gütesiegel
Strom aus Schönau stammt zu mindestens 50% aus erneuerbaren
Energien (überwiegend Wasserkraft) und zu maximal 50% aus ra-
tionellen Stromproduktionsanlagen (Kraft-Wärme-Kopplung). Der
Strombezug wird jährlich durch den TÜV Nord/Hamburg zertifi-
ziert. Die EWS garantieren, dass die EWS-Stromproduzenten nicht
mit der Atomwirtschaft verflochten sind (ebenfalls TÜV-zertifiziert).

2. Schönauer Sonnencent
Die EWS verpflichten sich, die von Ihnen bestimmte Menge
Sonnencents pro verkaufter kWh zur Förderung dezentraler
umweltfreundlicher Stromerzeugungsanlagen einzusetzen.

3. Serviceverpflichtung der EWS und Vollmacht
Die EWS kündigen in Vollmacht der Kundin/des Kunden den be-
stehenden Stromliefervertrag und schließen – wenn erforderlich
– unbefristete Netznutzungs- und Netzanschlussverträge ab.
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1. Stromlieferung

Die EWS liefern am Ende des Hausanschlusses Drehstrom mit einer
Nennspannung von 400 V oder Wechselstrom mit einer Nennspannung
von 230 V nach DIN IEC 38 und EN 50160.

2. Zustandekommen des Vertrages, Vertragslaufzeit

Der Stromlieferungsvertrag kommt zustande mit der Auftragsbestäti-
gung der EWS zu dem in der Auftragsbestätigung genannten Datum
des Lieferbeginns. Der Stromlieferungsvertrag kann vom Kunden
und den EWS jederzeit unter Einhaltung einer sechswöchigen Frist
auf das Ende des Kalendermonats schriftlich gekündigt werden.

3. Umzug

Der Kunde verpflichtet sich, den EWS den Wohnungswechsel mit An-
gabe der neuen Adresse so früh wie möglich, mindestens jedoch einen
Monat vor dem Wohnungswechsel mitzuteilen. Bei zu kurzfristigen
oder nachträglichen Umzugsmeldungen sind die EWS berechtigt, dem
Kunden den noch bereitgestellten Strom in Rechnung zu stellen.

4. Stromentgelt

Das Stromentgelt besteht aus dem Verbrauchspreis und dem Grund-
preis. Der Verbrauchspreis errechnet sich aus dem kWh-Preis multipli-
ziert mit der gelieferten Strommenge in kWh. Im Stromentgelt sind die
jeweils geltenden gesetzlichen Steuern und Abgaben bereits enthalten.
Auch alle weiteren Stromkosten wie Netznutzungsentgelte, die örtlich
gültige Konzessionsabgabe, Entgelte für Messeinrichtungen und die
„Schönauer Sonnencents“ sind im Stromentgelt enthalten.

5. Preisänderung

5.1 Wenn sich nach dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses  die in den
jeweiligen Preisen enthaltene Umsatzsteuer oder Stromsteuer un-
mittelbar durch gesetzliche Regelungen erhöhen oder erniedrigen,
werden die EWS die vereinbarten Strompreise in Höhe der ihr dadurch
entstehenden Kostenvorteile oder Kostennachteile von dem Zeitpunkt
ab, an dem die Verbilligung oder Verteuerung in Kraft tritt, ermäßigen
oder erhöhen. Der Kunde wird über die Anpassung der Preise späte-
stes mit der nächsten Rechnungsstellung informiert.

5.2 Über Preisanpassungen nach Ziffer 5.1 hinaus können die EWS die
Preise nach billigem Ermessen unter Wahrung des Verhältnisses von
Leistung und Gegenleistung an die Entwicklung der Kosten anpassen,
die für die Preisberechnung maßgeblich sind. Eine Erhöhung oder
Ermäßigung der Preise kommt insbesondere in Betracht, wenn sich die
Kosten für die Gewinnung, Erzeugung, Übertragung, Verteilung, Netz-
nutzung, den Bezug oder den Vertrieb von Elektrizität unmittelbar ver-
billigen oder verteuern. Preisänderungen werden dem Kunden mit einer
Frist von sechs Wochen vor Inkrafttreten schriftlich mitgeteilt. Dem
Kunden steht das Recht zur schritlichen Kündigung mit einer Frist
von vier Wochen zum Monatsende zu, wenn er mit der Preisände-
rung nicht einverstanden ist.

6. Ablesung

Die Verbrauchsablesung erfolgt in der Regel durch den örtlichen Netz-
betreiber. Der Kunde verpflichtet sich, auf Anfrage der EWS oder des
örtlichen Netzbetreibers seinen Zählerstand selbst abzulesen und mit
Angabe des Ablesedatums den EWS oder dem örtlichen Netzbetreiber
schriftlich mitzuteilen. Der Kunde kann einer Selbstablesung wider-
sprechen, wenn sie ihm nicht zumutbar ist. Liest der Kunde nach Auf-
forderung den Zählerstand nicht ab, können die EWS oder der örtliche
Netzbetreiber den Verbrauch schätzen oder auf Kosten des Kunden
selbst ablesen bzw. einen Dritten mit der Ablesung beauftragen; eine
Kostentragungspflicht des Kunden besteht nicht im Falle von Satz 3. 

7. Abrechnung, Rechnungsstellung, Zahlung,
Zahlungsverweigerung, Aufrechnung

Die Rechnungsstellung erfolgt jährlich zum Ende des Abrechnungs-
jahres. Der Kunde leistet monatliche Abschlagszahlungen auf die 

Jahresrechnung. Die Höhe der monatlichen Abschlagszahlungen wird
dem Kunden rechtzeitig mitgeteilt. Die Abschläge und Rechnungen
werden zu dem von den EWS angegebenen Zeitpunkt fällig, spätestens
15 Tage nach Zugang der Zahlungsaufforderung. Einwände gegen
Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen zum Zah-
lungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern die erns-
thafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht. Ansprüche
der EWS können nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestell-
ten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

8. Mess- und Steuereinrichtungen

Der Kunde haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung von
Mess- und Steuereinrichtungen, soweit ihn hieran ein Verschulden
trifft. Der Kunde verpflichtet sich, Verlust, Schädigung oder Störung
dieser Einrichtung den EWS sowie dem Netzbetreiber unverzüglich
mitzuteilen. Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung der Messein-
richtung durch die Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüf-
stelle im Sinne § 6 Abs. 2 des Eichgesetzes verlangen.

9. Fehler der Messeinrichtung oder der Abrechnung

Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der
Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rech-
nungsbetrages festgestellt, so wird der zuviel oder zuwenig berechne-
te Betrag erstattet oder nachentrichtet. Ist die Größe des Fehlers nicht
einwandfrei festzustellen oder zeigt die Messeinrichtung nicht an, er-
mittelt  die EWS den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien
Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden
und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums
oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die tat-
sächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. Ansprü-
che nach Satz 1 und Satz 2 sind auf den der Feststellung des Fehlers
vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswir-
kung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt wer-
den; in diesem Fall ist der Anspruch auf  längstens zwei Jahre be-
schränkt.

10. Zutrittsrecht

Der Kunde verpflichtet sich, dem mit einem Ausweis versehenen Be-
auftragten von den EWS oder dem Netzbetreiber nach Voranmeldung
den Zutritt zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies für die Able-
sung oder das Auswechseln der Messeinrichtung erforderlich ist. 

11. Haftung

Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizi-
tätsversorgung sind die EWS, soweit es sich um Folgen einer Störung
des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, von
ihrer Leistungspflicht befreit; in diesen Fällen haftet der Netzbetreiber
dem Kunden aus Vertrag, Anschlussnutzungsverhältnis oder uner-
laubter Handlung nach § 18 der Niederspannungsanschlussverord-
nung (NAV). Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht
berechtigen Maßnahmen von EWS beruht. EWS ist verpflichtet, dem
Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der Schadensverur-
sachung durch den Netzbetreiber zusammenhängenden  Tatsachen
insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr in zu-
mutbarer Weise aufgeklärt werden können. Der vollständige Text der
NAV und der StromGVV ist unter www.ews-schoenau.de/Download/
abrufbar oder wird auf Nachfrage des Kunden kostenlos übersandt.

12. Allgemeines 

Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schrift-
form. Die EWS dürfen sich zur Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten
Dritter bedienen. Sollte eine einzelne Bestimmung dieses Vertrages un-
wirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag
im Übrigen davon unberührt. Der Kunde und die EWS werden die
unwirksame bzw. undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame/
durchführbare Bestimmung ersetzen, die ihr im wirtschaftlichen Ergeb-
nis möglichst gleichkommt.

Allgemeine Regelungen zur Stromlieferung der Elektrizitätswerke Schönau (EWS)

 


